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 Bitte leer lassen: 
 
 
  Förderung von Energie- 
  und Klimamassnahmen 
 
  Förderbeitragsgesuch: Beratung Heizungsersatz  
 

Der Berater / die Beraterin analysiert Ihre bestehende Heizungsanlage sowie Ihre Energiedaten. 
Ferner werden die erforderliche Heizleistung und der gebäudespezifische Energiebedarf 
berechnet. Abschliessend werden geeignete klimafreundliche Heizungssysteme vorgeschlagen 
und hinsichtlich Umweltbelastung und Kosten verglichen. Die Beratung wird durch Fachpersonen 
der Gemeindewerke Rüti durchgeführt.1 

 
 

Gesuchstellung durch  

Name/Firma  Vorname   

Strasse/Nr.  PLZ/Ort   

Kontaktperson  E-Mail   

Telefon     

 
    

 

Angaben zur Liegenschaft 
 

 

Strasse/Nr. __________________________   PLZ/Ort                   ___________________ 
Baujahr der Liegenschaft       ____________   
 

 Einfamilienhaus    Mehrfamilienhaus    
 
Bestehendes Heizsystem _______________   Alter Heizsystem    ___________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 Die Beratung umfasst eine Aufnahme des allgemeinen Gebäudezustandes speziell jener der Heizung, Vergleich erneuerbare 
Heizsysteme, Kurzbericht mit Angaben zur Machbarkeit, Energieverbrauch, Kosten und Umsetzungsmöglichkeiten 
 

Eingang: 
 
Gesuchsnummer: 
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Der/die Unterzeichnende bestätigt die Richtigkeit der gemachten Angaben. 
Der/die Beitragsempfänger/Beitragsempfängerin 
 
Ort, Datum     Unterschrift 
 
 
 

 
 

Beitragsbedingungen und Hinweise 

Förderbedingungen 
Die Förderbedingungen richten sich nach dem Förderreglement für Energie- und 
Klimamassnahmen der Gemeinde Rüti: 

- Beiträge für Beratungen werden nur für Liegenschaften auf dem Gemeindegebiet Rüti ZH 
ausbezahlt. 

- Fördergesuche müssen vor Beratungsbeginn an die Abteilung Umwelt eingereicht 
werden. Eine nachträgliche Subventionierung ist ausgeschlossen. 

- Es besteht kein Rechtsanspruch auf Fördermittel. 
- Gesuche werden nur behandelt, wenn alle erforderlichen Unterlagen eingereicht wurden. 
- Der Entscheid über Förderbeiträge bleibt 24 Monate nach der Zusicherung gültig, danach 

verfällt er. 
- Werden Auflagen verletzt sowie bei falschen oder unvollständigen Angaben im 

Fördergesuch können Beiträge ganz oder teilweise zurückgefordert werden. 
 

Energieberatung 
Die Gemeinde empfiehlt für die Planung von energetischen Massnahmen eine neutrale 
Energieberatung beizuziehen. 

 

Vorgehen 

Schritt 1 
Das Formular ist vollständig auszufüllen und im Original mit den Beilagen an folgende 
Adresse zu senden: 

Gemeindeverwaltung Rüti ZH 
Abteilung Umwelt 
Breitenhofstrasse 30 
Postfach 373 
8630 Rüti 

Schritt 2 
Ihr Gesuch wird an die Gemeindewerke Rüti weitergeleitet. Ein Berater der Gemeindewerke 
Rüti wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. 
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Auskünfte 
Für Auskünfte steht Ihnen die Abteilung Umwelt gerne zur Verfügung unter Telefon 055 251 32 
85 oder unter umwelt@rueti.ch. 

 

mailto:umweltamt@rueti.ch

